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Mit einer neuen Regierung werden Änderungen u.a.im Rahmen der Freibeträge eintreten! 
 

Wenn Sie erwerbstätig sind und zusätzlich noch Bürgergeld beziehen, wird nicht das ganze 

Erwerbseinkommen auf Ihr Bürgergeld angerechnet. 

Sie haben Anspruch auf einen  

 

Freibetrag (§11b SGB II): 
 

• Dieser Freibetrag wird immer von Ihrem Brutto-Einkommen berechnet und von Ihrem 

Netto-Einkommen abgezogen.  

Bei einem Minijob errechnet sich der Freibetrag von Ihrem Netto-Einkommen und wird 

auch vom Netto-Einkommen abgezogen. 

 

• Nach Abzug des Freibetrages von Ihrem Netto-Einkommen ergibt das verbleibende 

Einkommen Ihr „anrechenbares Einkommen“. 

 

Wie setzt sich der Freibetrag zusammen? 
 

• Der Freibetrag besteht aus Grundfreibetrag und Zusatzfreibetrag. 
 

Der Grundfreibetrag beträgt                                                              100,- 

Der Grundfreibetrag für Auszubildende/SchülerInnen beträgt     603,- 

 

Der Zusatzfreibetrag ist ein prozentualer Betrag nach Abzug des Grundfreibetrages: 
 

-                            bis 520,- 20% 

-                            520,- -1000,- 30%  

-                            1000,-bis 1200,- /1500,- mit Kind 10%. 
 

Höhere Bruttobeträge werden bei der Berechnung des Gesamtfreibetrages  

n i c h t berücksichtigt. 
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Grundfreibetrag und Zusatzfreibetrag ergeben den Gesamtfreibetrag 

 

 

Im Folgenden nun Beispiele für Sie zum Nachrechnen bei  

 

A einem Minijob, derzeit                                                            603,- 

B einem Brutto-Einkommen bis                                              1000,- 

C einem Brutto- Einkommen von bis zu                                  1200,- 

D einem Brutto Einkommen von bis zu                                  1500, - 

E einem Brutto Auszubildenden/SchülerInnen                       1000,- 

 

Für jede Einkommensstufe werden wir berechnen: 
 

• Die Höhe des Gesamtfreibetrages  
 

• Die Höhe des „anrechenbaren Einkommens“ gemäß §11b SGB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Erwerbseinkommen Minijob bis 603,- 

 

1. Wie hoch ist Ihr Gesamtfreibetrag? 
 

1. Schritt: Der Gesamtfreibetrag wird errechnet vom Netto Einkommen bis 603,-. 

 

 

Beispiel 603,- Netto 

 

• Von 603,- Netto haben Sie den Grundfreibetrag                                  100,-  

 

• Diesen Grundfreibetrag ziehen Sie von 603,- ab, das ergibt                 503,- 

 

• Sie errechnen 20% von 503,- und erhalten den Zusatzfreibetrag        100,60,- 

 

• Grundfreibetrag 100,- und Zusatzfreibetrag 100,60,- ergeben den                   

Gesamtfreibetrag                                                                                  200,60,- 

 

 

Ihr Gesamtfreibetrag bei einem Einkommen von 603, - beträgt also             200,60,- 

 

 

 

2. Wie hoch ist Ihr anrechenbares Einkommen? 

 

Von Ihrem Einkommen in Höhe von 603,- ziehen Sie den Gesamtfreibetrag in Höhe von 200,60,- 

ab. Das ergibt Ihr anrechenbares Einkommen. 

 

Ihr anrechenbares Einkommen beträgt also                                           402,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B Erwerbseinkommen Brutto bis 1000.- 

 

1. Wie hoch ist Ihr Gesamtfreibetrag? 

 

1. Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 520,- 

 

2. Schritt: Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 520,- bis 1000,- 

 

 

Beispiel 1000,- Brutto/867,- Netto 

 

1.  Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 520, - 

 

• Von 520,- Brutto haben Sie den Grundfreibetrag              100,-  

• Diesen Grundfreibetrag ziehen Sie von 520,- ab, das ergibt                 420,- 

• Sie errechnen 20% von 420,- und erhalten den Zusatzfreibetrag          84,- 

• Grundfreibetrag 100,- und Zusatzfreibetrag 84,- ergeben                   184,- 

 

Ihr Freibetrag bis zu Ihrem Brutto von 520,- beträgt also                           184,- 

 

2. Schritt:  Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 520,- bis 1000,- 

 

• Die Differenz zwischen 520,- und 1000,- beträgt          480,- 

• Davon berechnen Sie 30%                       144,- 

• Ihr Freibetrag von 520,- bis 1000,- Brutto beträgt also                        144,- 

 

Freibetrag 184,- + Freibetrag 144,- = Gesamtfreibetrag                 328,- 

 

2. Wie hoch ist Ihr anrechenbares Einkommen? 
 

Von Ihrem Netto Einkommen in Höhe von 867,- ziehen Sie den Gesamtfreibetrag in Höhe von 328,- 

ab. 

 

Ihr anrechenbares Einkommen beträgt also                                                623,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



C Erwerbseinkommen Brutto bis 1200.- 

 

 1. Wie hoch ist Ihr Gesamtfreibetrag? 
 

1. Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 520,- 

2. Schritt: Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 520,- bis 1000,- 

3. Schritt: Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 1000,- bis 1200,- 

 

 

Beispiel 1200,- Brutto/950,- Netto 

 

1. Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 520, - 

 

• Von 520,- Brutto haben Sie den Grundfreibetrag     100,-  

• Diesen Grundfreibetrag ziehen Sie von 520,- ab, das ergibt     420,- 

• Sie errechnen 20% von 420,- und erhalten den Zusatzfreibetrag          84,- 

• Grundfreibetrag 100,- und Zusatzfreibetrag 84,- ergibt                   184,- 

Ihr Freibetrag bis zu Ihrem Brutto von 520,- beträgt also                           184,- 

 

2. Schritt: Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 520,- bis 1000,- 

 

• Die Differenz zwischen 520,- und 1000,- beträgt                                  480,- 

• Davon berechnen Sie 30%                                                                     144,- 

• Ihr Freibetrag von 520,- bis 1000,- Brutto beträgt also                      144,- 

 

3. Schritt: Freibetrag wird errechnet von 1000,- bis 1200,-  

 

• Die Differenz zwischen 1000,- und 1200,- beträgt                                     200,- 

• Davon berechnen Sie 10%                                                                       20,- 

• Ihr Freibetrag von 1000,- bis 1200,- beträgt                                             20,- 

 

Freibetrag 184,- + Freibetrag 144,- + Freibetrag 20,- = Gesamtfreibetrag      348,- 

 

2. Wie hoch ist Ihr anrechenbares Einkommen? 

 

Von Ihrem Netto Einkommen in Höhe von 950,- ziehen Sie den Freibetrag in Höhe von 348,- ab. 

 

Ihr anrechenbares Einkommen beträgt also                                                602,- 

 

 

 



D Erwerbseinkommen Brutto bis 1500.- (mit Kind) 

 

1. Wie hoch ist Ihr Gesamtfreibetrag? 
 

1. Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 520,- 

2.Schritt:  Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 520,- bis 1000,- 

3.Schritt: Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 1000,- bis 1500,- 

 

 

Beispiel 1500,- Brutto/1185,- Netto 

 

1. Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 520, - 

• Von 520,- Brutto haben Sie den Grundfreibetrag              100,-  

• Diesen Grundfreibetrag ziehen Sie von 520,- ab, das ergibt    420,- 

• Sie errechnen 20% von 420,- und erhalten den Zusatzfreibetrag         84,- 

• Grundfreibetrag 100,- und Zusatzfreibetrag 84,- ergibt                   184,- 

Ihr Freibetrag bis zu Ihrem Brutto von 520,- beträgt also                          184,- 

 

2. Schritt:  Freibetrag wird errechnet von dem Brutto 520,- bis 1000,- 

• Die Differenz zwischen 520,- und 1000,- beträgt                                  480,- 

• Davon berechnen wir 30%                                                                      144,- 

• Ihr Freibetrag t von 520,-- bis 1000,- Brutto beträgt also                     144,- 

 

3. Schritt: Ihr Freibetrag wird errechnet von 1000,- bis 1500,-  

• Die Differenz zwischen 1000 und 1500 beträgt                                      500,- 

• Davon berechnen Sie 10%                                                                        50,- 

• Ihr Freibetrag von 1000,- bis 1500 beträgt                                               50,- 

 

Freibetrag 184,- + Freibetrag 144,- + Freibetrag 50,- = Gesamtfreibetrag    378,- 

 

2. Wie hoch ist Ihr anrechenbares Einkommen? 

 

Von Ihrem Netto Einkommen in Höhe von 1185,- ziehen Sie den Freibetrag in Höhe von 378,- ab. 

 

Ihr anrechenbares Einkommen beträgt also                                                807,- 

 

 

 

 

 

 



E Ausbildungsgehalt oder Erwerbstätigkeit /SchülerInnen 

 

1. Wie hoch ist Ihr Gesamtfreibetrag? 
 

1. Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 1000,- 

 

 

Beispiel 1000,- Brutto/788,- Netto 

 

1. Schritt: Freibetrag wird errechnet vom Brutto Einkommen bis 1000,- 

 

• Von 1000,- Brutto haben Sie den Grundfreibetrag                                556,- 

 

• Diesen Grundfreibetrag ziehen Sie von 1000,- ab, das ergibt          444,- 

 

• Sie errechnen 30% von 444,- und erhalten den Zusatzfreibetrag   133,20 

 

 

2. Schritt: Grundfreibetrag 556,- und Zusatzfreibetrag 133,20 ergeben den Gesamtfreibetrag                                                                             

689,20 

 

Ihr Gesamtfreibetrag bis zu Ihrem Brutto von 1000,- beträgt also     689,20 

 

               2. Wie hoch ist Ihr anrechenbares Einkommen? 

 

Von Ihrem Netto Einkommen in Höhe von 788,- ziehen Sie den Freibetrag in Höhe von 689,20 ab. 

 

Ihr anrechenbares Einkommen beträgt also                                             98,80 

 

Haben Sie ein höheres Ausbildungsgehalt als 1000,- gilt die Regelung wie in den Fällen oben 

beschrieben: Von Ihrem Brutto über 1000,- haben Sie noch einen Freibetrag in Höhe von 10 % bis 

zu einem Brutto von 1200,- oder 1500,- (maximal mit Kind). 

 

 


